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 12. Februar 2010 

 

 

Schuhschränkli etc. im Treppenhaus 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Wir haben bemerkt, dass in den Treppenhäusern vermehrt Schuhschränke und Schuhe sowie 
Kinderwagen und anderweitige Dinge gelagert werden. Aus brandschutztechnischer Sicht ist dies 
leider nicht gestattet (VKF Brandschutzrichtlinie „Flucht und Rettungswege“ vom 10. 10. 2008). Im 
Speziellen bezieht sich der Absatz 3.2 darauf: 

Treppenanlagen, Korridore, Ausgänge und Verkehrswege, die als Fluchtwege dienen, sind 
jederzeit frei und sicher benützbar zu halten. Sie dürfen keinen anderen Zwecken dienen. 

Das Lagern von Gegenständen im Treppenhaus ist somit nicht gestattet. Dies auch wegen der 
Brennbarkeit der Materialien, welche im Ernstfall den Fluchtweg im Treppenhaus gefährden 
(Rauchbildung, Bildung giftiger Gase beim Verbrennen von Kunststoffen, Brand etc.). 

Wir bitten Sie deshalb höflich ab sofort alle Gegenstände aus dem Treppenhaus zu entfernen und 
in Ihrer Wohnung zu Lagern. 

So tragen Sie zur Sicherheit in unserem Gebäude bei. Bitte helfen Sie uns. 

 

Besten Dank! 
 

Freundliche Grüsse 

Ihre G R A P H I S  

 

 


